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Schüler, Dr. Hendrik (HMWEVL)

Von: Schüler, Dr. Hendrik (HMWEVL)
Gesendet: Freitag, 25. September 2015 16:04
An: ); 

'Verkehrsbehoerde.bab@mobil.hessen.de'
Cc:
Betreff: Anpassung der Verwaltungspraxis in Bezug auf die Aufhebung von 

Geschwindigkeitsbeschränkungen aus Verkehrssicherheitsgründen

Sehr geehrt , 
sehr geehrte Damen und Herren, 

aus gegebenem Anlass weise ich darauf hin, dass die Aufhebung von Geschwindigkeitsbeschränkungen 
nicht allein auf die Verringerung der Unfallzahlen in dem betreffenden Streckenabschnitt gestützt werden 
kann. 

Geschwindigkeitsbeschränkungen, die in der Vergangenheit aus Verkehrssicherheitsgründen angeordnet 
worden sind, sind grundsätzlich nur dann aufzuheben, sofern sich die für die Unfälle kausalen Umstände 
(etwa Streckencharakter und Verkehrsverhältnisse) positiv geändert haben und insoweit von einer 
geringeren Gefahrenlage in Bezug auf die Verkehrssicherheit der Verkehrsteilnehmer ausgegangen 
werden kann. 

Ich bitte daher darum, die Verwaltungspraxis anzupassen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

H. Schüler 

Dr. Hendrik Schüler
Referatsleiter 
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